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Beschlussvorlage 
 

Gremium Sitzung am Öffentlichkeitsstatus Zuständigkeit 

Planungs- und Bauausschuss 
Klinikum 

01.07.2021 öffentlich Beschlussfassung 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss beauftragt die Verwaltung mit der Auftragsvergabe an die ERNST² Architekten 
AG, Stuttgart, entsprechend ihrem Angebot vom 21.06.2021 zum Angebotspreis von 992.460 €. 
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Sachverhalt: 
 
Auf die Ausführungen in der Vorlage Nr. 104/2021 wird verwiesen. 
 
 
Vergabe von Leistungen eines Ausschreibungsplaners: 
 
Es wurde gemäß Vergabeverordnung (VgV) ein EU-weites, 2-stufiges Vergabeverfahren durch-
geführt. Mit einem Teilnahmewettbewerb in Stufe 1 und anschließendem Verhandlungsverfah-
ren in Stufe 2. Den Zuschlag erhält nach den definierten Zuschlagskriterien das wirtschaftlichste 
Angebot. 
 
Im Rahmen der Stufe 1, dem Teilnahmewettbewerb, qualifizierten sich zwei Bieter und wurden 
zur Teilnahme an Stufe 2, dem Verhandlungsverfahren, aufgefordert.  
 
Beide Bieter haben ein wertbares Angebot abgegeben und an der Bieterpräsentation mit an-
schließender Bewertungskommission teilgenommen.  
In Stufe 2 wurden mit beiden Bietern nach Abgabe des Erstangebotes insgesamt drei Verhand-
lungsrunden inkl. Angebotsüberarbeitungen geführt. In der dritten finalen Angebotsverhand-
lungsrunde wurde von beiden Bietern nochmals ein Angebot vorgelegt. Mit dem Bestbieter wur-
de in der 3. Verhandlungsrunde noch eine zusätzliche Honorarverhandlung geführt. Das wirt-
schaftlichste Angebot hat die Ernst² Architekten AG, Stuttgart, mit 992.460 € vorgelegt. 
 
Der Ausschuss beauftragt die Verwaltung mit der Auftragsvergabe an die ERNST² Architekten 
AG, Stuttgart, entsprechend ihrem Angebot. 
 
 
Weitere Vorgehensweise: 
 
Nach Bestätigung des Beschlussvorschlages erfolgt der Versand der Informationsschreiben 
gemäß § 134 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) an den zweiten Bieter direkt 
am 01.07.2021. Im Anschluss folgt die 10-tägige Stillhaltefrist. Früheste Vertragsunterzeichnung 
zwischen dem Landkreis und Ernst² Architekten ist am 12.07.2021. 
 

 
 
Finanzierung: 
Die Finanzierung ist im Haushalt 2021 im Rahmen des Neubauvorhabens vorgesehen. 
 
 
 
 
 
Dr. Martin Kistler 
Landrat 
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